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Verordnung iiber die Schiessiibungen
der Schiessvereine,

Unter diesem Titel erschien in Nr. 4 der
»Allgemeinen Schweizerischen Militdrzeitung
ein Artikel, der die vom Bundesrate unterm
24. Dezember 1908 erlassene neue Verordnung
iiber das ausserdienstliche Schiesswesen einer
Kritik unterzog, die nicht unwidersprochen
bleiben darf.

Bei der Ausarbeitung der Verordnung iiber
die Schiessiibungen der Schiessvereine vom
24. Dezember 1908, an deren Redaktion ich
mitbeteiligt bin, handelte es sich fiir die vor-
beratenden Instanzen gar nicht um die Ent-
scheidung der Frage, ,ob und wie weit eine
Mitwirkung der kantonalen Militdrbehérden bei
der Durchfiihrung der ausserdienstlichen Schiess-
iibungen wiinschenswert sei?“ Die admini-
strative Stellung der kantonalen Militirbehorden
zum freiwilligen Schiesswesen war und ist heute
noch ohne weiteres gesetzlich eine gegebene.

Die Genehmigung der Gemeinde-
schiessplidtze ist eine Massnahme rein
polizeilichen Charakters und steht so lange den
Kantonen und deren Verwaltungsbehérden zu,
als die Ausiibung der offentlichen Polizei Sache
der Kantone und nicht Bundessache ist.

Aehnlich verhélt es sich mit der Geneh -
migung der Statuten der Schiess-
vereine, welche meist in Verbindung steht
mit der Verabfolgung kantonaler Subsidien. So
lange man den Kantonen nicht verbieten will,

an Schiessvereine Beitrige zu verabfolgen, wird:

man ihnen auch das Recht nicht streitig machen

konnen, ihre Bedingungen daran zu kniipfen,
deren eine eben die Statuten-Genehmigung ist.

Den kantonalen Militirbehérden und den von
den Kantonen ernannten Kreiskommandanten
ist wiederum gesetzlich das ausserdienstliche
Kontrollwesen des Personellen
iibertragen. Sie iiben die Kontrolle aus iiber
dic dienstlichen An- und Abmeldungen, iiber
die Erfiillung der Dienstpflicht, die Bezahlung
der Militdrsteuer u. dgl. mehr. Diesen Organen
fallt deshalb auch gesetzlich die Kontrolle zu
iiber die Erfiillung der Schiesspflicht, die einen
Teil der allgemeinen Dienstpflicht bildet. Um
die Verzeichnisse derjenigen Schiesspflichtigen
anlegen zu konnen, die ihre Obliegenheiten
nicht erfiillt haben und deshalb zu den jéhr-
lichen obligatorischenSchiessiibungen einzuberufen
sind, miissen die Kreiskommandanten sowieso
jedes Jahr, bis Ende Juli, in den Besitz aller
Dienst- und Schiessbiichlein der Schiesspflich-
tigen gelangen. Der betreffende Korrespondent
ist uns den Beweis schuldig geblieben, wie er
die Sache anders, zweckmiissiger durch die
Kompagnie- resp. Einheitskommandanten orga-
nisieren wiirde! Bei unsern Verhiltnissen, wo
trotz territorialer Rekrutierung die Angehdrigen
einer Einheit tatsdchlich iiber das ganze Gebiet
der Eidgenossenschaft zerstreut wohnen und
auch die wenigsten Einheitskommandanten ihren
‘Wohnsitz im Rekrutierungskreis ihrer Einheit
haben, wire ich gespannt zu vernehmen, in
welcher Weise die vorgeschlagene Kontrolle
iiber die ausserdienstliche Schiesspflicht durch
die Einheitskommandanten praktisch organisiert
werden sollte ?

Was die Entgegennahme der Schiessberichte
durch die kantonalen Militdrbehdrden anbetrifft,
so steht diese im Zusammenhang mit der Aus-
zahlung der Bundesbeitriige an die Schiess-



vereine, denn die Schiessberichte sind absolut
nichts andres; als die administrativen
Ausweise fiir die Berechnung der
jedem Verein zukommenden Staats-
beitrige. Aus sehr triftigen Griinden ist
man seinerzeit — wie in unsern Nachbarheeren

auch bei uns davon abgekommen, iiber die
erzielten Schiessresultate vergleichende Auf-
stellungen zu verlangen. Man hat solche im
Gregenteil geradezu verbieten miissen, um dem
falsch geleiteten Ehrgeiz keinen Anlass zu un-
erlaubten [landlungen zu geben. Dies gilt auch
fir die freiwilligen Schiessvereine und deshalb
ist mir unerfindlich, welchen Gewinn ein Di-
visions-Schiessoffizier davon hiitte, wenn er jedes
Jahr, statt der kantonalen Militiirbehirde, sein
Visum unter 5—600 Schiessberichte
diirfte, die nichts andres enthalten, als den Aus-
weis, dass 20—25,000 Mitglieder der Schiess-
vereine die programmissigen Uebungen richtig
absolviert haben.

Sind aber die Schiessberichte nichts andres
als ein Ausweis iiber die Anzahl der zum Bundes-
beitrag berechtigten Mitglieder eines Schiess-
vereins, so fillt das Visum dieser Ausweise der-
jenigen Instanz zu, welche nachher auch die
Auszahlung der Bundesbeitriige an die Vereine
zu besorgen hat, und das sind die kantonalen
Militdrbehorden, resp. die ihnen unterstellten
Kantonskriegskommissariate.

setzen

Letztere sind tat-
siichlich die otfiziellen Zahlstellen fiir alle
Zahlungen des Bundes an militirische Leistungen
ausserhalb des Truppendienstes.

Die Kontrolle iiber die Schiess-
fertigkeit jedes einzelnen Mannes
steht den Einheitskommandanten
nach wie vor zu und soll, wie dies in den

Schiessvorschriften ausdriicklich geregelt ist,
bei den Wiederholungskursen in
kleinen Verbdnden ausgeiibt werden. Hier

sollen nach Massgabe cines Prifungs-
schiessens und an Hand der Schiess-
biichlein, die Kompagniekommandanten die
in ihrer Schiessfertigkeit als ungeniigend sich
erweisenden Leute zu besondern Klassen for-
mieren und ihnen speziellen Schiessunterricht
zuteil werden lassen so lange, bis sie billigen
Anforderungen entsprechen. Der Einfluss der
Einheitskommandanten auf die Schiessfertigkeit
ihrer Mannschaft ist damit nicht begrenzt; in den
alljahrlichen Wiederholungskursen stehen ihnen
praktisch viele Mittel zur Verfiigung, die Schiess-
leistungen der Leute zu fordern und hinzu-

arbeiten auf deren ausserdienstliche Schiess-
iibungen. Jedenfalls erzielt in dieser Weise ein

Kompagnickommandant weit grossern Einfluss
auf die Schiessausbildung seiner Kinheit, als
durch die rein formelle Bescheinigung der er-
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fiillten Schiesspflicht im  Dienstbiichlein, wie
solches der Einsender, als Kompagniekomman-
dant, in fraglichem Artikel verlangt.

Von all den Kompetenzen der kantonalen
Militirbehorden, welche die neue Verordnung
iber die Schiessilbungen der Schiessvereine
ihnen zuweist und nach Ansicht des betreffenden
Korrespondenten ,ganz Sache des Bundes hiitte
bleiben sollen®, ist somit eine einzige iibrig
geblieben, die nicht gesetzlich den kantonalen
Militirbehirden ohne weiteres zukommt. Es ist
dies die Zustellung der Vorschriften und For-
mulare an die Schiessvereine! Das Opfer eid-
gendssischer Militirhoheit, welches darin liegt,
dass die Kantone, wie bisher, so auch unter
der neuen Verordnung diese Drucksachen an
die Schiessvereine abgeben diirfen, erscheint
dem fraglichen Einsender so bedeutungsvoll zu
sein, dass er mit Fettschrift darauf hinweist!
— Ieh bin iiberzeugt, dass alle 25 kantonalen
Militdrverwaltungen recht gerne auf dieses Vor-
recht verzichten und die Versendung der Druck-
sachen den Divisions-Schiessoffizieren iiberlassen
wiirden! Wenn Einfluss letztern
auf die Schiessausbildung unsrer Armee einzig
von der Versendung der Drucksachen abhinge,

der dieser

so sollte man allerdings schleunigst darin eine

Aenderung schaffen! — Bis heute war ich
jedoch der Meinung, die Aufgaben der Divisions-

Aufstel-
lung der Schiessvorschriften, in
der Ausbildung Schiitzen-
meister, der Instruktion der
Schiesskommissionen und in deren

Schiessoffiziere bestiinden in der

der
in

Unterstiitzung bei der Leitung
und Ueberwachung der militi-
rischen Schiessibungen in den

Vereinen, sowie in ihrer Mitwir-
kung bei der Wahl und der Ein-
richtung geeigneter Schiessplétze.

Ein Verdienst wird selbst der Neid den viel-
geschmihten Kantonen immerhin lassen miissen :
sie unterstiitzen ihrerseits die
Schiessvereine mit ganz bedeu-
tenden Subventionen und alle
Kantone mit zwei einzigen Ausnahmen! So
zahlt der Kanton Ziirich jéhrlich nicht weniger
als 20—25 000 Fr. an die Schiessvereine, d. h.
er vergiitet jedem Schiesspflichtigen iiber die
Bundessubvention hinaus noch weitere 75 Pa -
tronen. Und trotzdem soll die neue Ver-
ordnung, nach Ansicht des Kritikers in Nr. 4,
»den Kantonen einen Einfluss auf die Schiess-
ausbildung geben, der ihnen nicht ge-
biihrt und der der Sache niemals
forderlich sein kann¥,

Ich lebte bis dahin immer im Glauben, dass

iwar

gutes Schiessen nur durch viele



Uebung sich erlernen lasse, und
habe seit 20 Jahren ehrlich mitgeholfen, -alle
Schiesspflichtigen unsrer Armee nach und nach
den Schiessvereinen zuzufiihren, damit sie hier
veranlasst werden, an vermehrten Ueb-
ungensich zubeteiligen, statt einzig
und allein alle zwei Jahre — seit 1908 alle

Jahre — nur ihre pflichtschuldigen 20—40
Schiissc  abzugeben. Wie weit dies erreicht
worden ist, mogen folgende Zahlen beweisen.

Im Jahre 1892 — bevor die grundlegende
Verordnung vom 15. Februar 1893, welche den
um das schweizerische Wehrwesen hochver-

dienten damaligen Waffenchef der Infanterie,
Oberst Feiss, zum Verfasser hattc — exi-
stierten in der Schweiz nur 2947 Schiessvercine
mit 117 925 Mitgliedern, wovon 78 659 das
obligatorische Schiessprogramm  absolvierten.
Im Jahre 1908 finden wir dagegen
3836 Schiessvereine mit ecinem
Mitgliederbestande von 227741
Mann, wovon 170 984 die obligato-
rischen Uebungen absolvierten!
Es haben sich somit unter der Verordnung vom
15. Februar 1893 innerhalb 16 Jahren ver-
mehrt:

a) Die Schiessvereine um 31 /.

b) Die Gesamtmitgliederzahl um 93 °/y.

¢) Die Zahl der Mitglieder, welche das eidg.

obligatorische Schiessprogramm absolvierten
um 117 9/,

Ein noch erfreulicheres Bild vermehrter ‘Titig-
keit in den Schiessvereinen ergibt die Beteiligung
am fakultativen Programm. 1893 haben sich
von 2950 Vereinen bloss 374 =— 12,79/, an diesen
fakultativen Ucbungen beteiligt, mit nur 7248

Mitgliedern, = 5,4 %/ des totalen Mitglieder-
bestandes. Pro 1908 hatten wir da-

gegen eine Beteiligung von 3449
Vereinen mit 103824 Mitgliedern
89,4 °/, aller bestehenden Vereine und
45,6 °/, des Gesamthestandes an Mitgliedern.
Ganz gewaltig hat auch. der Munitionsver-
brauch in den Schiessvercinen zugenommen und
betriigt heute nicht weniger als rund 25 Millionen
Patronen jéhrlich gegeniiber bloss 6 Millionen
Patronen, die in den Militirschulen und Kursen
im ganzen pro Jahr verfeuert werden! In den
Schiessvereinen ergibt sich somit ein jihrlicher
Verbrauch von durchschnittlich 100—110 Pa-
tronen per Mitglied! Dieses hoch-
erfreuliche Resultat ist einzig und allein dadurch
erreicht worden, dass durch die Verordnung
vom 15. Februar 1893 die frithern freien Ver-
einigungen der Schiesspflichtigen, die nur
ihre pflichtschuldigen 30 Schiisse
an einem Tage abgaben, aufgehoben
worden sind und alle Schiesspflichtigen nach
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und nach als regelmissige Mitglieder den Schiess-
vereinen zugefiihrt werden konnten.

Wer vor 20 und mehr Jahren Gelegenheit
gehabt hat, die Erfiillung der Schiesspflicht bei
den sogenannten freien Vereinigungen sich an-
zusehen, dem steigt noch heute das Blut in den
Kopt, in der Erinnerung an diese Schule grob-
ster Undisziplin und an die Exzesse aller Art,
die an diesen Schiesstagen an der Tagesordnung
waren. Von irgend einem Nutzen fiir die
Schiessausbildung der einzelnen Leute war damals
nicht die Rede! Diese Zustiinde waren es, die
1889 dazu fiithrten, dass die Schweiz. Offiziers-
gesellschaft in einem eingehenden Bericht an
die oberste Militirbehirde aut Abhilfe drang.
Dic Folge dieser Eingabe war die bereits er-
wiithnte Verordnung vom 15. Februar 1893,
welche die bewiihrte Grundlage bildete fiir den
Ausbau und die heutige Organisation unsres
nationalen Schiesswesens — auf das wir stolz
sein diirfen ! Durch die Verordnung vom
24. Dezember 1908 ist auf dem gleichen soliden
Fundament weitergebaut worden. Im Speziellen
tritt darin das Bestreben zutage, die Schiess-
vereine noch mehr zu konsolidieren, in der rich-
tigen Erkenntnis, dass darin die beste
Gewidhr liegt fiir eine rationelle
Schiessausbildung unsrer Armee,
wie sie bei unsern Verhédltnissen
anders gar nicht zu erzielen ist.

Die vom Einsender in Nr. 4 aufgeworfene
Frage, ob es zuldssig sei, die Schiesspflichtigen
zu veranlassen, als aktive Mitglieder den Schiess-
vereinen beizutreten, ist in Praxis lingst gelost.
Die unertriglichen Kosten fiir den -einzelnen,
mit denen exemplifiziert wird, gehdren ins Reich
der IFabel! Wire man dazu gekommen, das
unheilvolle ,Muss- und Mitschiitzentum® nach
dem Vorschlage des Einsenders neuerdings
offiziell zu organisieren, so wire er zweifellos
der erste gewesen, welcher sich entsetzt hétte
itber eine solche Opferung aller Grundsitze, die
eine bessere Schiessausbildung unsrer Armee
bedingen! Oder glaubt er im Ernst, dass die
Schiessfertigkeit unsrer Armee gehoben werden
kann, wenn ein Schiesspflichtiger nur angehalten
wiirde, alle Jahre als ,Musschiitze“ bei einem
Schiessverein zu hospitieren, um seine paar
obligatorischen Schiisse, durchschnittlich 30,
womdglich an einem einzigen Halbtag, heraus-
zuknallen ?  Gegen einen solchen Anhingsel

wiirden heute in erster Linie alle Vor-
stinde der schweiz Schiitzen-

vereine laut Protest erheben und
ich biniberzeugt,dass auch nicht
ein einziges Mitglied einer Schiess-
kommission sich '‘finden wiirde,
welcheseiner solchen ,Rickkehr
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zur guten alten Zeit* zustimmen
wiirde. Die Ausfilhrungen des Einsenders
sind in diesem Punkte so im Widerspruch mit
den seit 20 und mehr Jahren allgemein ge-
machten Erfahrungen, dass sie iiberhaupt gar
nicht diskutierbar sind !

Ich bin weit davon entfernt, der Anschauung
zu huldigen, als sei mit dem Erscheinen der
neuen Verordnung iiber die Schiessiibungen der
Schiessvereine fir die kriegsmissige Schiess-
ausbildung unsrer Armee allein schon Geniigen-
des geleistet. Im Gegenteil, jetzt handelt es
sich darum, auf dem geschaffenen I'undamente
aufzubauen und da kann es der Sache nur
forderlich sein, wenn verschiedene Ansichts-
ausserungen hieriiber ausgetauscht werden. Da-
gegen vermag ich den Nutzen nicht einzusehen,
an einer Verordnung herumzunjrgeln, welche
der Bundesrat eben erst in Kraft erkldrt hat
und die von der Konferenz siimtlicher Divisions-
Schiessoffiziere in gewissenhafter Weise vor-
beraten und ausgearbeitet worden ist und die
nach weiterer Prifung die Zustimmung simt-
licher Armeekorps- und Divisionskommandanten,
Waffen- und Abteilungschefs gefunden hat.

Es gibt aber auch bei uns eine Kategorie
von Offizieren, welche die vielbesprochene Fiihrer-
selbsténdigkeit stets darin suchen, sich grund-
sitzlichin Widerspruch zu setzen
mit allem, was Militirbehorden und Vorgesetste
befehlen und anordnen! Ein vielbeniitztes Gebiet
der Kritik liegt bei im Schiesswesen.
Schiessreformatoren weist unser kleines Land
eine unheimlich grosse Anzahl auf! Was wir
aber brauchen — notwendigst brauchen,
um die Schiessfertigkeit unsrer Armee auf die
Hohe kriegsgeniigender Anforderungen zu heben,
das ldsst sich mit ganzen Biinden von Abhand-
lungen nicht erreichen. Wir bediirfen dazu
— auch bei den bestehenden Einrichtungen —
vor allem der aktiven Mitwirkung aller verant-
wortlichen Fithrer — nicht am Schreib-
tisch,sondern — aufdem Schiess-
platz Kindler.

uus

Dem Verfasser des Artikels Nr. 4
Militirzeitung hat die Redaktion von
Widerlegung Kenntnis gegeben.
darauf das Nachfolgende:

in der
dieser
Er antwortet

Zu den vorstehenden Darlegungen habe ich
zu bemerken, dass mein Herr Gegner und ich
die erlassene Verordnung iiber die Schiess-
ibungen der Schiessvereine von ganz ver-
schiedenem Standpunkt aus ansehen und nur
darin seine von mir als unrichtig erachtete
Auffassung iiber die den kantonalen Militir-
direktionen iiberwiesenen Obliegenheiten wurzelt.

Mein Herr Gegner scheint der Ansicht zu
sein, dass es sich bei den beziiglichen Bestim-
mungen der Verordnung um die Stellung der
Kantone zum freiwilligen Schiesswesen
handelt, wahrend ich der Ansicht bin, die Ver-
ordnung sei hervorgerufen durch die Gesetzes-
Bestimmung (Art. 124), die den schiesspflich-
tigen Wehrméadnnern vorschreibt, diesen Teil
der Dienstpflicht in Schiessvereinen zu erfiillen,
sowie durch den ferneren Gesetzesartikel 125,
der lautet: ,Die Schiessitbungen der Schiess-
vereine werden vom Bund unterstiitzt, inso -
fern sie nach militdrischer Vor-
stattfinden“ Die Verordnung
hat somit den alleinigen Zweck, die aus diesen
zwei Gesetzesartikeln resultierenden Beziehungen
zwischen den Schiessvereinen und dem B und
zu ordnen, respektive die Bedingungen autzu-
stellen, denen sich Schiessvereine unter-
ziehen miissen, damit gemiss Artikel 124 des
Gesetzes die Wehrménner in ihnen die Schiess-
pflicht erfiillen konnen und damit der Bund
ihnen nach Artikel 125 Unterstiitzung gewéhrt.

Ob noch nebenbei eine ,gesetzliche admi-
nistrative Stellung der Kantone zu den Schiess-
vereinen“ existiert, bekiimmert diese Verord-
nung gar nicht; mir ist indessen ein Gesetzes-
oder Verfassungsartikel, der das bestimmt, ginz-
lich unbekannt und mein Herr Gegner hat es
versdumt ihn zu nennen.

Zur DBegriindung, dass die den Kantonen

schrift

die

iiberwiesenen Obliegenheiten ihnen gesetzlich
zukommen und nur administrativer Natur

seien, stellt er statt dessen Behauptungen auf,
die unzutreffend sind.

1. Es ist unzutreffend, dass ,die Genehmigung
der Gemeindeschiessplitze eine Massnahme rein
polizeilichen Charakters“ sei. Die polizeiliche
Genehmigung steht den die offentliche Polizei
ausiibenden Kantonen unter allen Umstdnden
zu, gerade so wie auf ihrem Gebiet kein Ge-
biude, weder Bund noch von einem
Privaten gebaut werden darf, ohne ihre poli-
zeiliche Erlaubnis. Die in der Verordnung ge-
meinte Genehmigung der Schiessplitze bezieht
sich also nicht auf diese selbstverstindliche
Pflicht der Kantone, sondern auf die Frage, ob
die Schiessplitze geniigen fiir die von den
Artikeln 124 und 125 verlangten Schiessiibungen
militirischer Vorschrift.

Offenbar ist es meinem Herrn Gegner unbe-
kannt, dass gegenwirtig sehr viele Gemeinde-
schiessplitze diesen Anforderungen nur unge-
niigend entsprechen.

2. Auch die Vorschrift, die Statuten der
Vereine zur Genehmigung vorzulegen, hat mit
der Polizei nichts tun.  Wir haben
durch Verfassung garantierte Vereinsfreiheit,

yom

nach

zu



die Polizei darf nur die Statuten solcher Ver-
eine zur Priifung einfordern, die in begriindetem
Verdacht stehen, staatsfeindliche oder un-
moralische Ziele zu verfolgen. In diesem Ver-
dacht konnen unsre Schiessvereine nicht stehen.
Sie pflegen weder Nacktkultur noch anarchisti-
sche Umtriebe.

Auch die fernere Behauptung: die Genehmi-
gung der Statuten miisse den Kantonen zuge-
wiesen werden, weil diese freiwillig den
Schiessvereinen Subsidien gewihren, ist unzu-
treffend. Hier handelt es sich nicht um die
Bedingungen fiir Gewidhrung freiwilliger
Beitrige der Kantone, dariiber hat der Bund
keine Kompetenz, Vorschriften zu geben, wohl
aber tiir Erlangung der Beitrige, die er nach
Art. 125 M.-O. gewihren muss. Zu diesen ge-
hért die Genehmigung der Statuten. Diese ist
notwendig, damit den Wehrminnern auferlegt
werden darf, in den Vereinen ihre Schiess-
pflicht zu erfiillen, damit der Bund seine
pflichtige Unterstiitzung geben darf.

3. Unrichtig ist ferner die Behauptung, die
Bescheinigung der erfiillten Schiesspflicht in
den Dienstbiichlein der Wehrminner komme
pgesetzlich den Kreiskommandanten zu, die
ja auch die Bezablung der Militirsteuer zu
bescheinigen haben. Das wire nur dann zu-
treffend, wenn die Erfiillung der Schiesspficht
gleich der Bezahlung der Militdrsteuer Ersats
wiire fiir nicht geleistete Dienstpflicht. Das ist
aber nicht der Fall, sie ist eine Dienstleistung
wie jede andre und keine erfillte Dienstleistung
wird im Dienstbiichlein des Wehrmanns

von
einer Verwaltungsstelle, sondern immer nur
durch den kompetenten militirischen Vor-

gesetzten bescheinigt. Dass man im vorliegen-
den Fall aus Utilititsgriinden von dem normalen
Gesetzlichen abgegangen ist, ist mir wohl
bekannt und habe ich
Artikel ausgesprochen.*)

4. Ob die Behauptung zutreffend ist, dass
die Schiessberichte ,absolutnichtsandres®
sein diirfen, als ,dic administrativen Ausweise

das auch in meinem

*) Die von meinem Herrn Gegner dargelegten
Schwierigkeiten  gehéren den  Problemen der
Miliz. Es gibt zwei Arten, wie man sich zu ihnen
stellen kann. Die eine Art ist die in unsrer Armee-
verwaltung von altersher gebrduchliche: der militirische
Vorgesetzte wird grundsitzlich giinzlich ausgeschaltet,
die Verwaltungsbehorde handelt statt seiner; dies ist
ohne allen Zweifel die allseitig bequemste. Die andre
Art untersucht in jedem vorkomwenden Fall, wie weit
ist es moglich, die dem militdrischen Vorgesetzten ge-
bihrende Stellung und Bedeutung zu wahren und ihm
aktives Interesse fiir die Tiichtigkeit und fiir das Wohl-
ergehen der Truppe einzuflossen, zu deren Fiihrer man ihn
ernannt hat. Ich glaube, dass bei dem letztern Verfahren
eher Truppen und Fiihrer erschaffen werden konnen,
die mit Vertrauen zueinander in den Krieg gehen.

zu
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fir die Berechnung der jedem Verein zukom-
menden Staatsbeitriige“, entzieht sich meiner
Beurteilung. Zu hoffen ist indessen, dass auch
diese Behauptung unzutreffend. Wiire sie zu-
treffend, so lige in ihr eine Erklirung dafiir,
dass trotz der Zunahme der Vereine und ihrer
Mitgliederzahl, der verfeuerten Patronen und
der Hohe des Bundesbeitrags die Masse unsrer
Infanterie noch so schlecht schiesst. Dass aber
die Schiesskommissionen die ihnen obliegenie
Priifungspflicht der Schiessberichte nicht immer
nur als Untersuchung auffassen, ob die vor-
geschriebene Zahl Patronen in den vorgeschriebe-
nen Schiessiibungen verfeuert worden ist, be-
weisen die in der Militdrzeitung
verdffentlichten ungeheuer wertvollen Statistiken
und Betrachtungen iiber die bei den Schiess-
ibungen der Schiesspflichtigen erzielten Re-
sultate.

wiederholt

Die an die vorstehende Behauptung iiber
den alleinigen Zweck der Schiessberichte ge-
kniipfte weitere Behauptung, den Kantonen falle
das Visum zu, weil die kantonalen Militér-
behorden, resp. die ihnen unterstellten Kantons-
kriegskommissariate tatséchlich die offi-
ziellen Zahlstellen fiir alle Zahlungen des
Bundes an Leistungen ausserhalb des Truppen-
dienstes seien, ist ebenfalls unzutreffend, wie
die Tatsache beweist, dass die Zahlungen an
den militdrischen Vorunterricht den leitenden
Komitees direkt gemacht werden.

5. Zum Schluss der Vorstehenden von
mir beleuchteten Behauptungen iiber die den
Kantonen zugewiesenen Obliegenheiten wird
gesagt, es bliebe somit nur eine iibrig, die den
Kantonen nicht hiitte iiberwiesen werden miissen,
dies sei die Zustellung der Vorschriften und
der Formulare, und ich hielte die Abgabe
dieser Drucksachen fiir so bedeutungsvoll, dass
ich fiir notwendig erachtet hiitte, mit Fettschrift
darauf hinzuweisen. Auch diese beiden Be-
hauptungen sind unzutreffend.

im

Es ist noch eine den Kantonen iiberwiesene
Kompetenz iibrig geblieben, die in den Dar-
legungen meines Gegners ginzlich vergessen
wurde zu erwihnen. Es ist dies die Ernen -
nung der Schiesskommissionen,
die die anleitende und iiberwachende Ober-
behorde der Schiessvereine sind.

Ich habe auch nicht die Zustellung der Vor-
schriffen und der Formulare durch
den Druck hervorgehoben, sondern nur die
Zustellung der Vorschriften. Denn
darin liegt ausgedriickt, dass die Schiessvereine
nur von den kantonalen Militirdirektionen Vor-
schriften erhalten, der Bund darf ihnen keine
Vorschriften direkt geben.



Die Antwort auf meinen Artikel in Nr. 4
der Militdrzeitung bespricht dann noch in &hn-
licher Weise Ansichten und Befiirch-
tungen {iber die Bestimmungen, dass die schiess-
pflichtigen Wehrménner ordentliche Mit-
glieder von Schiessvereinen sein miissen und
nur in den Vereinen schiessen diirfen, denen
sie als ordentliche Mitglieder angehdren.
Da kann ich sagen, mich sehr
freuen wird, wenn die Zukunft die Grundlosig-
keit meiner Befiirchtungen beweist.
gegenwiirtig liest {iber Meinungsdifferenzen in
den grossen Verbianden, berechtigt nicht gerade
dazu.

Was Schluss er-
teilte wohlmeinende Verwarnung und Mahnung
anbetrifft, so glaube ich, dass diese, so berech-
tigt sie auch im allgemeinen sein kann, hier
ginzlich unangebracht ist. Wenn eine unter-
nommene Widerlegung einer sachlichen Kritik
nicht ganz iiberzeugend wirkt, so kann das der
Beweiskraft Fehlende fiir den denkenden Leser
kaum geniigend dadurch ergénzt werden, dass
man die Kritik als ungeziemend, und den un-
bekannten Verfasser als zu jenen gehorend hin-
stellt, die ihre Selbstindigkeit stets darin suchen,
sich grundsitzlich in Widerspruch zu setzen
mit allem, was Militdrbehorden und Vorgesetute
befehlen und anordnen.

Nicht um zu nérgeln und nutzlose Kritik zu
machen, habe ich darauf hingewiesen, dass in
dieser Verordnung iiber die Schiessiitbungen
den kantonalen Militdrdirektoren ein Einfluss
gegeben ist, der ihnen nicht gegeben zu werden
brauchte, und dass Dbei Regelung der Be-
ziehungen der Schiesspflichtigen zu den Ver-
einen das Interesse der Vereine und das Inter-
esse der Schiesspflichtigen nicht ganz im Gleich-
gewicht gehalten worden sind.

Das tat ich nur, weil die Riicksichtnahme,
die das eine wie das andre veranlasste, zu den
Ursachen gehort, die den zweckméssigen Aus-
bau unsres Wehrwesens so sehr erschweren,

meine

nur dass es

Was man

nun endlich die mir zum

und auf die daher immer hingewiesen werden
muss, bis sie endlich mit Ililfe der offentlichen
Meinung zerstort werden konnen.

Gern gebe ich zu, dass so, wie die Verhilt-
nisse heute leider noch liegen, die zweckdien-
liche Ausfithrung der Gesetzesartikel 124 und
125 ohne diese Riicksichtnahme nicht moglich
gewesen wére, und ich weiss auch, dass mein
Herr Gegner zu jenen gehort, die schon seit
vielen Jahren unermiidlich und mit Erfolg fir
die llebung des freiwilligen Schiesswesens
arbeiten.
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Die letzte Phase der militdrischen Mass-
regeln Serbiens. — Die Bedeutung des
Abtretungsgebietsstreifens,

Die voraussichtlich letzten Riistungsmassregeln
Serbiens: die Beorderung der Sumadia-Division,
der Morava-Division und Drina-Division in feste
Defensivstellungen strategischen  Kreise
Rudnik-Mladenowac-Kragujewac
und die Entsendung schwerer Positionsgeschiitze
nach Mladenowac, griffen den Erklarungen des
Kriegsministers Zivkovitsch in gewisser Rich-
tung vor, denen zufolge dieser erst Mitte April
150,000 Mann, gut bewaffnet und ausgeriistet,
zur Verfiigung haben wollte, und zwar davon
100,000 Mann in Position an der Donau von
Belgrad bis Thekia und lings der Save
bis zur Drina, und 50,000 Mann nebst den Krei-
willigenkorps und der montenegrinischen
Armee, bereit, in Bosnien einzufallen. Mu-
nition und Proviant seien fiir fint Monate vor-
handen. Somit wire Serbien erst bis Mitte
April fir den Krieg vollig vorbereitet, was auf
sein Verhalten von Einfluss sein kann;
und die Besetzung jener Positionen schon jetat,
wenn auch mit den noch nicht mobilisierten,
jedoch durch turnusweise Einziehung von Reser-
visten verstirkten drei Divisionen, lésst sich
entweder dadurch erkldren, dass man den plotz-
lichen Ausbruch des Krieges und Vormarsch
der bsterreichischen Heeresverbdnde besorgte
oder die Divisionen sich rechtzeitig in ihren
Verteidigungsstellen orientieren und feldfortifi-
katorisch einrichten lassen wollte. Die inzwischen
friedlich gestaltete Lage wird jene mit erheb-
lichen Kosten verkniipfte Massregel vielleicht
nunmehr inhibieren. Offenbar aber deutet sie
nicht sowohl auf beabsichtigten hartniickigen
Widerstand an der Donau, Save und Drina, als
vielmehr in jener Positionengruppe hin. Dieselbe
liegt im Norden Serbiens auf Bergen, die sich
in den Rudnik-Gipfeln bis 1169 m erheben,
und zwar mit Mladenowac gegen sechs
deutsche Meilen siidlich Belgrads und nur
zwei deutsche Meilen von der néchsten Donau-
kurve.  Sie haben einen Umkreis von 17
deutschen Meilen, und kinnten daher zwar die
an Donau, Save und Drina vorgeschobenen
Truppen vollig aufnehmen, jedoch, wenn dic
serbischen Streitkriifte sie beim Vorriicken der
iiberlegenen psterreichischen Heereskorper, nach
angemessener Verteidigung, nicht rechtzeitig
verlassen, zu einem Plewna fiir jene werden.
Allein die Positionen enden im Osten bei
Kragujewac, unweit des breiten, gangbaren,
reichen Moravatals, das die Hauptoperationslinie
von Norden nach Siiden durch Serbien bildet,
und zu dem siidlichen stark befestigten Stiitz-

im



	Verordnung über die Schiessübungen der Schiessvereine

